
BESCHLUSS VOM 5. 3. 1986 — RECHTSSACHE 69/85 

BESCHLUSS DES GERICHTSHOFES 
5. März 1986 * 

In der Rechtssache 69/85 

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom Verwaltungs
gericht Frankfurt am Main in dem vor diesem anhängigen Rechtsstreit 

Wünsche Handelsgesellschaft GmbH & Co., Hamburg, 

gegen 

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Ernährung und 
Forstwirtschaft, Frankfurt am Main, 

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Gültigkeit des Urteils des 
Gerichtshofes vom 12. April 1984 und über die Gültigkeit des Artikels 1 der Ver
ordnung Nr. 3429/80 (bei der Einfuhr von Champignonkonserven anwendbare 
Schutzmaßnahmen) 

erläßt 

DER GERICHTSHOF 

unter Mitwirkung des Präsidenten Mackenzie Stuart, der Kammerpräsidenten 
U. Everling, K. Bahlmann und R. Joliét, der Richter G. Bosco, T. Koopmans, 
O. Due,-Y. Galmot, C. Kakouris, T. F. O'Higgins und F. Schockweiler, 

Generalanwalt: G. F. Mancini 
Kanzler: P. Heim 

nach Anhörung des Generalanwalts, 

folgenden 

* Verfahrenssprache: Deutsch. 
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BESCHLUSS 

1 Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main hat mit Beschluß vom 21. Februar 
1985, beim Gerichtshof eingegangen am 15. März 1985, gemäß Artikel 177 
EWG-Vertrag mehrere Fragen nach der Gültigkeit des Urteils des Gerichtshofes 
vom 12. April 1984 in der Rechtssache 345/82 (Wünsche Handelsgesellschaft/ 
Bundesrepublik Deutschland, Slg. 1984, 1995) und nach der Gültigkeit des Arti
kels 1 der Verordnung Nr. 3429/80 der Kommission vom 29. Dezember 1980 
zum Erlaß der bei der Einfuhr von Champignonkonserven anwendbaren Schutz
maßnahmen (ABl. L 358, S. 66) zur Vorabentscheidung vorgelegt. 

2 Das Verwaltungsgericht stellt diese Fragen im Rahmen desselben Rechtsstreits 
zwischen denselben Parteien, der zu dem Vorabentscheidungsverfahren geführt 
hat, in dem das erwähnte Urteil vom 12. April 1984 ergangen ist. 

3 Nach Artikel 1 der Verordnung Nr. 3429/80 der Kommission wurde auf 
Champignonkonserven der Tarifstelle 20.02 A des Gemeinsamen Zolltarifs, die in 
der Gemeinschaft über die in dieser Verordnung festgelegten Mengen hinaus zum 
freien Warenverkehr abgefertigt wurden, für den Zeitraum vom 1. Januar 1981 bis 
31. März 1981 als „Schutzmaßnahme" ein Zusatzbetrag in Höhe von 175 ECU je 
100 kg netto erhoben. 

4 Im Ausgangsrechtsstreit geht es darum, daß die Klägerin entgegen ihrem Antrag 
nicht von der Zahlung dieses Zusatzzolls befreit wurde und daß die zuständige 
nationale Behörde sich zur Begründung ihrer Entscheidung auf die Verordnung 
Nr. 3429/80 der Kommission berief. 

5 Das mit dem Rechtsstreit befaßte Verwaltungsgericht Frankfurt am Main hielt die 
Gültigkeit von Artikel 1 dieser Verordnung der Kommission aus folgenden Grün
den für zweifelhaft: 

— Die Klägerin habe durch die Vorlage amtlicher Statistiken dargetan, daß die in 
den Grundverordnungen des Rates aufgestellten Voraussetzungen für den Er
laß von Schutzmaßnahmen durch die Kommission, nämlich die drohende Ge
fahr einer ernstlichen Störung des Champignonkonservenmarktes, nicht erfüllt 
gewesen seien. Das vorlegende Gericht ersuchte daher den Gerichtshof, zu 
prüfen, ob diese Voraussetzungen erfüllt gewesen seien, oder ihm in dieser 
Frage Hinweise zu geben. 
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— Die Kommission sei nicht befugt gewesen, andere Schutzmaßnahmen als die in 
der Verordnung Nr. 521/77 des Rates vom 14. März 1977 (ABl. L 73, S. 28) 
vorgesehenen zu erlassen, die einen abschließenden Katalog dieser Maßnah
men enthalte. 

6 In dem genannten Urteil vom 12. April 1984 hat der Gerichtshof für Recht er

kannt: 

„Die Prüfung der dem Gerichtshof vorgelegten Frage hat nichts ergeben, was die 
Gültigkeit der Verordnung Nr. 3429/80 der Kommission beeinträchtigen könnte." 

7 Aus den Akten geht hervor, daß das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main die 
Klägerin aufforderte, zu diesem Urteil Stellung zu nehmen. Die Klägerin meinte, 
das Urteil enthalte schwere Rechtsverstöße und könne deshalb keine bindende 
Wirkung haben. 

s Unter diesen Umständen hat das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main beschlos
sen, das Verfahren erneut auszusetzen und dem Gerichtshof die folgenden Fragen 
zur Vorabentscheidung vorzulegen: 

1) Verstößt das Urteil des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften — 
Erste Kammer — vom 12. April 1984 (Rechtssache 345/82) dadurch gegen 
allgemeine Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrechts, insbesondere gegen 
den Grundsatz des rechtlichen Gehörs oder gegen den Grundsatz des gesetzli
chen Richters, daß 

a) der Vortrag der Klägerin, sofern darin die Richtigkeit der von der Kom
mission verwendeten Statistiken bestritten wurde, nicht gewürdigt worden 
ist und insbesondere keine Beweisaufnahme erfolgte; 

b) der Gerichtshof eine Sachverhaltsermittlung vorgenommen hat, für die das 
vorlegende Gericht zuständig ist? 

Falls die Frage 1 zu verneinen ist 

2) Ist das genannte Urteil dahin gehend auszulegen, daß Artikel 14 Absatz 1 der 
Verordnung (EWG) Nr. 516/77 des Rates vom 14. März 1977 über die ge
meinsame Marktorganisation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und Ge
müse (ABl. L 73 vom 21. 3. 1977) 
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a) der Kommission für die Frage, ob eine Marktstörung vorliegt, einen Spiel
raum zubilligt, der nicht nur die Bewertung statistischer Daten umfaßt, 
sondern auch die Feststellung ihres "Wahrheitsgehaltes, 

oder 

b) beinhaltet, daß amtliche Statistiken, die der Kommission zur Überwachung 
der Marktlage und gegebenenfalls zur Auslösung von Schutzmaßnahmen 
von zuständigen Regierungsstellen der Mitgliedstaaten zur Verfügung ge
stellt werden, gerichtlich nicht nachprüfbar sind? 

Falls Frage 2 zu bejahen ist 

3) Ist Artikel 14 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 516/77 in der Ausle
gung, die diese Vorschrift durch das Urteil vom 12. April 1984 gefunden hat, 
deshalb ungültig, weil die Vorschrift mit höherrangigem Gemeinschaftsrecht, 
insbesondere mit dem Grundsatz der Gesetzesbindung der Verwaltung (vgl. 
Frage 2 a) bzw. mit dem Grundsatz umfassenden Rechtsschutzes (vgl. Frage 
2 b), nicht vereinbar ist? 

Falls Frage 1 oder Frage 3 zu bejahen ist 

4) Ist das vorlegende Gericht an ein nach Artikel 177 des Vertrages zur Grün
dung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zum selben Ausgangsverfah
ren ergangenes Urteil des Gerichtshofes auch dann gebunden, wenn dieses 
entweder unter Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs bzw. des 
gesetzlichen Richters ergangen ist oder auf einer Rechtsgrundlage beruht, die 
ungültig ist? 

Falls Frage 4 zu verneinen ist 

5) Ist Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3429/80 der Kommission vom 
29. Dezember 1980 zum Erlaß der bei der Einfuhr von Champignonkonser
ven anwendbaren Schutzmaßnahmen (ABl. L 358 vom 31. 12. 1980) gültig?" 

9 Aus dem Wortlaut des Vorlagebeschlusses geht ausdrücklich hervor, daß das vor
legende Gericht den Gerichtshof danach fragt, ob das Urteil vom 12. April 1984 
ungültig ist (Fragen 1 bis 3) und ob dieses Urteil bejahendenfalls das vorlegende 
Gericht gleichwohl bindet (Frage 4). Schließlich wird der Gerichtshof erneut nach 
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der Gültigkeit von Artikel 1 der Verordnung Nr. 3429/80 der Kommission gefragt 
(Frage 5). 

Zu den ersten drei Fragen 

io Angesichts des Inhalts dieser Fragen ist zu prüfen, ob ein Urteil des Gerichtshofes 
in einem Vorabentscheidungsverfahren zu denjenigen Handlungen der Organe der 
Gemeinschaft gehört, deren Gültigkeit Gegenstand eines Vorabentscheidungsver-
fahrens gemäß Artikel 177 sein kann, und ob der Gerichtshof für die Entschei
dung über diese Fragen zuständig ist. 

n Die Zuständigkeit des Gerichtshofes ist unter Berücksichtigung der gesamten Re
gelung des Artikels 177 EWG-Vertrag sowie der dort vorgenommenen Verteilung 
der Zuständigkeiten zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof zu 
beurteilen. 

i2 Wie der Gerichtshof bereits entschieden hat, soll die richterliche Zusammenarbeit 
nach Artikel 177 zwischen nationalen Gerichten und Gerichtshof, die einheitliche 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten gewährleisten (Urteil 
vom 1. Dezember 1965 in der Rechtssache 16/65, Firma Schwarze/Einfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Slg. 1965, 1151). 

n Demzufolge entscheidet ein Urteil, in dem der Gerichtshof im Wege der Vorab
entscheidung über die Auslegung oder die Gültigkeit einer Handlung eines Ge
meinschaftsorgans befindet, mit Rechtskraft über eine oder mehrere Fragen des 
Gemeinschaftsrechts und bindet das nationale Gericht bei seiner Entscheidung des 
Ausgangsrechtsstreits. 

H Hinzu kommt, daß in den Artikeln 38 bis 41 der Satzung des Gerichtshofes der 
Europäischen Gemeinschaften die außerordentlichen Rechtsbehelfe abschließend 
aufgezählt sind, mit denen die Rechtskraft der Urteile des Gerichtshofes in Frage 
gestellt werden kann, und daß diese Bestimmungen auf die in Vorabentscheidungs
verfahren ergangenen Urteile nicht anwendbar sind, da es in ihnen keine Prozeß
parteien gibt. 
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is Die Bindungswirkung eines im Vorabentscheidungsverfahren ergangenen Urteils 
schließt allerdings nicht aus, daß das nationale Gericht, an das dieses Urteil gerich
tet ist, eine erneute Anrufung des Gerichtshofes vor der Entscheidung des Aus
gangsrechtsstreits für erforderlich hält. Nach ständiger Rechtsprechung ist eine 
solche Vorlage gerechtfertigt, wenn das nationale Gericht beim Verständnis oder 
der Anwendung des Urteils Schwierigkeiten hat, wenn es dem Gerichtshof eine 
neue Rechtsfrage stellt oder wenn es ihm neue Gesichtspunkte unterbreitet, die ihn 
dazu veranlassen könnten, eine bereits gestellte Frage abweichend zu beantworten. 
Mit einer solchen erneuten Vorlage kann jedoch die Gültigkeit des früheren Ur
teils nicht in Zweifel gezogen werden. Anderenfalls würde die in Artikel 177 
EWG-Vertrag vorgenommene Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den natio
nalen Gerichten und dem Gerichtshof in Frage gestellt. 

i6 Aus diesen Gründen gehört ein Urteil des Gerichtshofes in einem Vorabentschei
dungsverfahren nicht zu den Handlungen der Organe der Gemeinschaft, deren 
Gültigkeit Gegenstand eines Vorabentscheidungsverfahrens gemäß Artikel 177 
sein kann. Der Gerichtshof ist folglich für die Entscheidung über die ersten drei 
Vorlagefragen nicht zuständig. 

Zur vierten und zur fünften Frage 

i7 Da die vierte Frage nur für den Fall gestellt worden ist, daß der Gerichtshof sein 
Urteil vom 12. April 1984 für ungültig erklären sollte, braucht sie nicht beantwor
tet zu werden. 

is In seiner fünften Frage beschränkt sich das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main 
darauf, dem Gerichtshof die Frage nach der Gültigkeit von Artikel 1 der Verord
nung Nr. 3429/80, die Gegenstand des Urteils vom 12. April 1984 war, erneut 
vorzulegen, ohne Gesichtspunkte, insbesondere hinsichtlich der Statistiken, anzu
führen, die vom Gerichtshof nicht bereits in dem früheren Verfahren geprüft wor
den wären. Daher entfällt auch eine Entscheidung über die fünfte Frage. 

i9 Da der Gerichtshof gemäß Artikel 92 § 2 der Verfahrensordnung jederzeit von 
Amts wegen prüfen kann, ob unverzichtbare Prozeßvoraussetzungen fehlen, hat er 
beschlossen, hierüber gemäß Artikel 91 §§ 3 und 4 der Verfahrensordnung ohne 
mündliche Verhandlung zu entscheiden. 
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Kosten 

20 Die Auslagen des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, 
die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfä
hig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit 
in dem bei dem nationalen Gericht anhängigen Rechtsstreit. Die Kostenentschei
dung ist daher Sache dieses Gerichts. 

Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF 

beschlossen: 

1) Der Gerichtshof ist für die Entscheidung über die ersten drei Fragen nicht zu
ständig. 

2) Eine Entscheidung über die vierte und die fünfte Frage erübrigt sich. 

Luxemburg, den 5. März 1986. 

Der Kanzler 

P. Heim 

Der Präsident 

A. J. Mackenzie Stuart 
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